
 

  

S 16 V 99/93

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Entschädigungs-/Schwerbehindertenrecht
Abteilung 18
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Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
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1. Instanz

Aktenzeichen S 16 V 99/93
Datum 29.03.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 18 V 31/01
Datum 19.12.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
29.03.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die Anrechnung fiktiver Zinsen aus einem Betrag in HÃ¶he von 64.121,25
DM ab Januar 1994 bei der Berechnung der Ausgleichsrente und bei der Berechnung
des Ehegattenzuschlags fÃ¼r die Zeit von Januar 1994 bis September 1995 (Tod
der Ehefrau am 10.09.1995).

Der KlÃ¤ger bezog von der Beklagten ab 01.08.1967 Ausgleichsrente ohne
Anrechnung von EinkÃ¼nften aus Hausbesitz. Im Jahr 1988 verkauften der KlÃ¤ger
und seine Ehefrau ihr im gemeinsamen Eigentum stehendes Wohnhaus und legten
gemeinsam den Betrag von insgesamt 101.858,90 DM in abgezinsten
Sparkassenbriefen an (Ende der Laufzeit 10.05.1993). Mit Schreiben vom
08.06.1993 teilte der KlÃ¤ger mit, seine Ehefrau und er hÃ¤tten ihren gemeinsamen
Sohn im Jahr 1990 zwecks Erwerb eines HausgrundstÃ¼cks einen Betrag von

                               1 / 3



 

100.000,- DM â�� durch Darlehensaufnahme mit RÃ¼ckzahlungsverpflichtung ab
dem 10.05.1993 â�� und am 10.05.1993 die angefallenen Zinsen aus den
Sparkassenbriefen in HÃ¶he von 28.242,50 DM unter Vorwegnahme einer
kÃ¼nftigen Erbfolge zur Tilgung restlicher Belastungen zur VerfÃ¼gung gestellt.

Der Beklagte hÃ¶rte den KlÃ¤ger zur beabsichtigten Anrechnung von fiktiven
Zinsen aus dem Schenkungsbetrag von insgesamt 130.000,- DM an (Schreiben vom
18.06.1993).

Mit den Bescheiden vom 22.06.1993 und 13.07.1993 idF des
Widerspruchsbescheides vom 03.11.1993 und dem Bescheid vom 22.11.1993 idF
des Widespruchsbescheides vom 09.08.1994 stellte der Beklagte die
VersorgungsbezÃ¼ge fÃ¼r das Jahr 1993 unter Anrechnung der im Jahr 1993
tatsÃ¤chlich erzielten Zinsen fest. Mit Bescheid vom 23.11.1993 stellte der Beklagte
die VersorgungsbezÃ¼ge ab Januar 1994 unter Anrechnung von 4 % fiktiven Zinsen
aus einem Betrag in HÃ¶he von 64.121,25 DM endgÃ¼ltig fest. Zur BegrÃ¼ndung
gab er an, fÃ¼r die Ã�berlassung des in gemeinsamen Eigentum stehenden
Kapitalbetrages in HÃ¶he von 128.242,50 DM an den Sohn liege kein verstÃ¤ndiger
Grund vor. Ein Zahlbetrag fÃ¼r die Ausgleichsrente errechnete sich nicht mehr. Der
Widerspruch war erfolglos (Widerspruchsbescheid vom 09.08.1994).

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht NÃ¼rnberg hat der
KlÃ¤ger die Klage gegen den Bescheid vom 22.06.1993 und 13.07.1993 idF des
Widerspruchsbescheides vom 03.11.1993 und den Bescheid vom 22.11.1993 idF
des Widerspruchsbescheides zum 09.08.1994 zurÃ¼ckgenommen. Im Ã�brigen hat
er beantragt, den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 23.11.1993 idF
des Widerspruchsbescheides vom 09.08.1994 zu verurteilen, ab Januar 1994
Ausgleichsrente sowie von Januar 1994 bis September 1995 Ehegattenzuschlag
ohne Anrechnung fiktiver Zinsen aus einem Betrag von 64.121,25 DM zu
gewÃ¤hren. Das Sozialgericht ist diesem Antrag gefolgt und hat den Beklagten zu
den entsprechenden Leistungen mit Urteil vom 29.03.2001 unter Berufung auf das
Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 10.02.1993, SozR 3-3660 Â§ 1 Nr 1
verpflichtet.

Gegen dieses Urteil hat der Beklagte Berufung eingelegt und die Auffassung
vertreten, der vorliegende Rechtsstreit unterscheidet sich von dem Sachverhalt, der
der Entscheidung des BSG aaO zugrunde gelegen habe. Der Wegfall von
ZinseinkÃ¼nften aus dem verschenkten Kapital wirke sich anders als in dem vom
BSG entschiedenen Rechtsstreit auf die HÃ¶he der Versorgungsleistungen aus, weil
dadurch das bisher zu berÃ¼cksichtigende Einkommen â�� die ZinseinkÃ¼nfte im
Jahr 1993 â�� gemindert wÃ¼rden.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
durch den Berichterstatter einverstanden erklÃ¤rt.

Der Beklagte beantragt, das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 29.03.2001
aufzuheben und die Klage gegen den Bescheid vom 23.11.1993 idF des
Widerspruchsbescheides vom 09.08.1994 abzuweisen.
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Der KlÃ¤ger beantragt, die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg
vom 29.03.2001 zurÃ¼ckzuweisen.

ErgÃ¤nzend zum Sachverhalt wird auf die BeschÃ¤digtenakten des Beklagten und
die Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des Beklagten ist zulÃ¤ssig, aber nicht begrÃ¼ndet.

Die Entscheidung ergeht mit EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten durch den
Berichterstatter (Â§ 155 Abs 4 iVm Abs 3 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -) und ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung (Â§ 124 Abs 2 SGG).

Der KlÃ¤ger hat einen Anspruch auf Zahlung der VersorgungsbezÃ¼ge ohne
Anrechnung fiktiver ZinseinkÃ¼nfte.

Der Senat weist die Berufung des Beklagten aus den GrÃ¼nden des Ersturteils als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Es bedarf daher keiner weiteren Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde (Â§ 153 Abs 2 SGG). Auch der erkennende Senat geht
davon aus, dass die im Urteil des BSG SozR 3-3660 Â§ 1 Nr 1 niedergelegten
GrundsÃ¤tze die Nichtanrechnung von fiktiven ZinseinkÃ¼nften im vorliegenden
Rechtsstreit tragen. Das BSG hat seine Rechtsprechung zur unentgeltlichen
VerfÃ¼gung Ã¼ber einkommensirrelevante VermÃ¶gensstÃ¼cke fortgefÃ¼hrt (vgl
BSG SozR 3660 Â§ 12 Nr 4). Wenn die Bezieher von einkommensabhÃ¤ngigen
Leistungen Ã¼ber ein GrundstÃ¼ck unter der Anrechnungsgrenze unentgeltlich
verfÃ¼gen, das gesamte GrundstÃ¼ck also einem Kind zuwenden kÃ¶nnen, ohne
dass fiktives Einkommen in HÃ¶he des mÃ¶glichen VerkaufserlÃ¶ses anzurechnen
ist, kann eine entgeltliche VerfÃ¼gung mit Ã�bergabe des VerkaufserlÃ¶ses nicht iS
des Â§ 1 Ausgleichsverordnung derart missbilligt werden, dass auch dann fiktives
Einkommen anzurechnen wÃ¤re, wenn eine Einkommensverschlechterung
hierdurch nicht eingetreten ist (BSG SozR 3-3660 Â§ 1 Nr 1).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Der Senat hat die Revision wegen der grundsÃ¤tzlichen Bedeutung der Rechtssache
zugelassen (Â§ 160 Abs 2 Nr 1 SGG).

Erstellt am: 26.02.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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